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In Essen fand im September die Messe »Security« für Sicherheit und Brandschutz
statt. In der FAZ vom 1. 10. 2016 S. 23 war unter der Überschrift »Unsicherheit« ein
großer Artikel[1] zu lesen, der mit folgenden Sätzen aufgemacht wurde:

»Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt seit einem Jahrzehnt. Viele Opfer
fühlen sich danach nicht mehr in ihrer Umgebung wohl. Die Polizei kommt mit
Ermittlungen nicht hinterher. Deshalb rüsten Eigentümer ihre Häuser und
Wohnungen auf.«

Und nebenan gab es einen Einbruchsversuch. Die herbeigerufene Polizei gab den
Rat, das Haus besser gegen Einbruch zu schützen als der Nachbar. Da stellt sich
schon die Frage, ob es eine Obliegenheit der Bürger ist, sich präventiv auf
Straftaten anderer einzustellen, auch wenn er sich dazu nicht durch (Versicherungs-
) Vertrag verpflichtet hat. Ist man rechtlich, sozial oder moralisch verpflichtet, Haus
und Wohnung zu verbarrikadieren, kugelsichere Westen zu tragen, die Ohren gegen
Beleidigungen zu verstöpseln und Ausschnitt und Haarpracht gegen anzügliche
Blicke zu verschleiern? So könnte es nach den ubiquitären Ratschlägen zu
Sicherungsmaßnahmen erscheinen, zumal der Staat via KfW solche Maßnahmen
bezuschusst und sich selbst mit Nizza-Blöcken einigelt.

Prävention wird von den Füßen auf den Kopf gestellt, wenn Vorkehrungen zum
Schutz vor Normverletzungen sich nicht mehr gegen potentielle Täter richten,
sondern möglichen Opfern aufgegeben wird, sich selbst zu schützen. Dieser Schutz
soll auch noch ganz passiv sein. Aktive Gegenwehr im Einzelfall ist verpönt.

Diese Situationsbescheibung ist wohl ein wenig übertrieben oder gar polemisch. Sie
soll nur anzeigen, dass ich den Verbarrikadierungs-Imperativ nicht mag. Ich weiß
aber auch keinen besseren Rat. Den Rat der German Rifle Association finde ich
schon gar nicht gut. So versuche ich, mich mit einer Erklärung zu trösten. Sie lautet:
In der Mahnung zu Sicherungsvorkehrungen äußert sich die Präventivwirkung des
Wissens, und Wissen kann doch eigentlich keine schlechten Folgen haben.

http://www.security-essen.de/impulsgeber/
https://german-rifle-association.de/
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Es gilt als ausgemacht, dass die Bevölkerung die Zahl der Straftaten in ihrer Mitte
eher unterschätzt[2]. Die Latenz der Straftaten verhindert natürlich eine Verfolgung.
Aber das ist, wie Heinrich Popitz 1968 in einem meisterlichen Essay »Über die
Präventivwirkung des Nichtwissens« dargestellt hat, kein Nachteil. Normen hätten
etwas Starres und damit auch stets etwas Überforderndes, Illusionäres. Diese
Starrheit entspreche dem Zweck jeder Normierung, Regelmäßigkeiten
durchzusetzen, Verhalten zu binden und voraussehbar zu machen. Das
Sanktionssystem müsse die Starrheit zumindest weitgehend übernehmen, könne
und müsse sich aber auch gleichzeitig entlasten. Das geschehe zu einem höchst
wesentlichen Teil durch eine Begrenzung der Verhaltensinformation. Sie öffne eine
Sphäre, in der sich das Normen- und Sanktionssystem nicht beim Wort nehmen
müsse, ohne doch seinen Geltungsanspruch offenkundig aufzugeben. »Kein System
sozialer Normen könnte einer perfekten Verhaltenstransparenz ausgesetzt werden,
ohne sich zu Tode zu blamieren.« Die Blamage nähme ihren Anfang auf der
Verhaltensebene, denn wüsste jeder um alle Normverstöße, litte die eigene
Normtreue.[3] Und wenn gar jeder Täter bestraft würde, verlöre die Strafe ihre
Bedeutung.

»Wenn auch der Nachbar zur Rechten und zur Linken bestraft wird, verliert die
Strafe ihr moralisches Gewicht…Auch die Strafe kann sich verbrauchen. Wenn
die Norm nicht mehr oder zu selten sanktioniert wird, verliert sie ihre Zähne,
muß sie dauernd zubeißen, werden die Zähne stumpf.« (Popitz, S. 17 f.)

Normen so Popitz, könnten keine Tiefstrahler vertragen, sie brauchten etwas
Dämmerung.

Seither sind bald 50 Jahre vergangen und während dieser Zeit richten sich immer
mehr Tiefstrahler auf die Normen der Gesellschaft. Transparenz ist angesagt und
die Verwissenschaftlichung des öffentlichen Diskurses schreitet voran. Bad news are
good news. Und so leuchten die Medien die Wirklichkeit der Normen aus und
informieren uns darüber, dass Wohnungeinbrüche zunehmen, Taschendiebstähle in
Bahnhöfen an der Tagesordnung sind[4], Korruption verbreitet ist, die Zahl der
Schwarzarbeiter gegen unendlich geht usw. Zugleich hämmern sie dem Publikum
immer wieder ein, dass neben dem Hellfeld der Abgrund eines großen Dunkelfeldes
gähnt.

In den 1990er Jahren war die steigende Kriminalitätsfurcht ein wissenschaftliches
Thema.[5] Reuband etwa legte dar, dass Nachrichten über steigende Kriminalität
zwar nicht das eigene Bedrohungsgefühl hätten wachsen lassen, aber doch zu einer
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negativeren Vorstellung von der allgemeinen Sicherheitslage führten. Er konnte
nicht bestätigen, dass deshalb in der öffentlichen Diskussion mehr Prävention und
Repression gefordert worden seien. Nach der Jahrtausendwende redete man über
einen weltweiten punitive turn.[6] Jetzt also der security turn.

Soziologen waren schon immer von der Normalität von Devianz überzeugt. Das
Publikum hat von ihnen gelernt. Eigentlich könnte man froh sein, wenn seine
Bestrafungswünsche in Sicherheitsvorkehrungen umgelenkt werden. Aber wenn
sich alle verbarrikadieren und nicht wenige den öffentlichen Raum möglichst
meiden, will keine Freude aufkommen.

Victim blaming ist nicht neu. Als Schuldzuweisung an sozial Schwache[7] und als
Verteidigungsstrategie von Sexualstraftätern gilt es bisher zum Glück noch als
unanständig. In der Gesundheitspolitik ist das nicht ganz so eindeutig. Freilich gibt
es da keine Täter. Unter dem Druck der Aufklärung über die bloße Papierform vieler
Normen gibt es nun Zeichen einer allgemeinen Täter-Opfer-Umkehr, die es Bürgern
zur Obliegenheit macht, sich präventiv auf Straftaten anderer einzustellen. Dagegen
melde ich Widerspruch an.

Nachtrag vom 24. 10. 2016: Für meinen Widerspruch hätte ich mich auf einen
Aufsatz von Tatjana Hörnle[8] berufen können, den ich vor Jahr und Tag einmal
hatte, der mir aber wieder entfallen war. Hörnle bedient sich der Figur der
Selbstschutzobliegenheit. Sie meint, Selbstschutzobliegenheiten sollten nicht
angenommen werden, soweit das auf eine allgemeine Freiheitseinschränkung ohne
konkreten Verdacht hinauslaufen würde. Man darf also auch nachts im dunklen Park
spazieren gehen. Erst wenn sich ein Risiko konkretisiert hae und vom Opfer erkannt
werde, seien Vorsichtsmaßnahmen zu erwarten. Heikel bleibe die Berücksichtigung
des Opferverhaltens bei Sexualdelikten. Hier begründe das Erkennen sexueller
Absichten des späteren Täters noch keine Selbstschutzpflicht. Die soll erst
entstehen, wenn das Risiko erkennbar wird, dass der Täter das Fehlen eines
Einverständnisses nicht respektieren werde. Als Folgen einer festgestellten
Obliegenheitsverletzung kommt in erster Linie eine Strafmilderung und nur
ausnahmsweise Straffreiheit in Betracht.
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